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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Verwaltungsgericht Köln

Beschluss vom 24. März 2006

- 23 L 477/06 –

Zum Vorführungshaft

Zitierweise: VG Köln v. 24.03.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Verfahrensgang

Das Verwaltungsgericht Köln erklärt sich in dieser Entscheidung zur zwangsweisen Durchsetzung der Mitwirkungspflicht nach § 82 Abs. 4 AufenthG und insbesondere dazu, dass die Vorführung eine Entscheidung des zuständigen Amtsgerichts voraussetzt. In diesem Zusammenhang verweist das VG auch auf die Abgrenzung zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentziehung.

Die Behörde hatte gegen die Entscheidung des VG Beschwerde eingelegt. Diese ist durch Beschluss des OVG-NRW vom 24.03.2006 – 19 B 464/06 – zurückgewiesen worden. In diesem Beschluss ist u.a. ausgeführt, dass es für die Maßgeblichkeit des Richtervorbehalts auf die Abgrenzung von Freiheitsentziehung und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen angesichts der in § 82 Abs. 4 Satz 3 AufenthG bestimmten entsprechenden Anwendung von § 40 Abs. 1 und 2 BPolG nicht ankommt. 

Wortlaut der Entscheidung

Verwaltungsgericht Köln

B e s c h l u s s

23 L 477/06

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

​​​​wegen
Vorführung

hat die 23. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln

am 24. März 2006

durch ......................

gem. § 80 Abs. 8 VwGO
​

b e s c h l o s s e n :

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen die Ordnungsverfügung des Antragsgegners vom 20.03.2006 wird wieder hergestellt.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner.

2. Der Streitwert wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

G r ü n d e

Der Antrag des Antragstellers,

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen die Anordnung des Antragsgegners vom 20.03.2006 wieder herzustellen,

hat Erfolg.

Die gemäß § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung geht zugunsten des Antragstellers aus, weil die Ordnungsverfügung des Antragsgegners offensichtlich rechtswidrig ist.

Gemäß § 82 Abs. 4 S. 1 AufenthG kann, soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz erforderlich ist, angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der zuständigen Behörde sowie den Vertretungen des Staates dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint.

Die in der angefochtenen Verfügung getroffene Regelung, durch die eine Vorführung des Antragstellers bei der Vertretung bzw. einem Vertreter des Staates Guinea für den 27.03.2006 in den Räumlichkeiten der Zentralen Ausländerbehörde in Dortmund angeordnet wird, ist von der Ermächtigungsgrundlage des § 82 Abs. 4 S. 1 AufenthG nicht gedeckt. Denn dort ist geregelt, dass das persönliche Erscheinen vor einer entsprechenden Stelle angeordnet werden kann. Dem Betreffenden kann also eine entsprechende Verpflichtung auferlegt werden und es ist ihm – in der Regel unter Fristsetzung -  die Gelegenheit zu geben, dieser Verpflichtung nachzukommen. Eine Vorführung ist indes bereits eine Zwangsmaßnahme. Sie kommt gemäß § 82 Abs. 4 S. 2 AufenthG in Betracht, wenn der Ausländer einer Anordnung in einem Grundverwaltungsakt nach Satz 1 nicht nachkommt. Aus den Umständen des vorliegenden Falles ergibt sich, dass der Antragsgegner auf jeden Fall beabsichtigt, die Vorführung des Antragstellers in den Räumlichkeiten der Zentralen Ausländerbehörde in Dortmund am Montag, dem 27.03.2006, durchzuführen und damit die Zwangsmaßnahme vorzunehmen. In Dortmund wird – wie der Antragsgegner in seinem Schriftsatz vom 22.03.2006 ausführt – eine Befragung durch ausländische Regierungsvertreter aus Guinea stattfinden, die über keinen diplomatischen Status verfügen.

Die in der Ordnungsverfügung ferner angedrohte „zwangsweise Vorführung im Rahmen des unmittelbaren Zwanges“ ändert an der         Überschreitung des gesetzlichen Rahmens durch die Grundverfügung nichts. Der Gesamtzusammenhang der Ordnungsverfügung und auch der schriftsätzlichen Stellungnahme des Antragsgegners vom 23.03.2006 lässt erkennen, dass der Antragsteller auf jeden Fall am Montag nach Dortmund verbracht werden soll. Das Gericht weist darauf hin, dass sich aus der ausdrücklichen gesetzlichen Bezugnahme des § 82 Abs. 4 S. 3 AufenthG auf § 40 Abs. 1 BPolG ergibt, dass für eine derartige Vorführung, wie sie hier beabsichtigt ist, zuvor eine Entscheidung des zuständigen Amtsgerichts herbeizuführen ist. Denn § 40 Abs. 1 BPolG, der diese Rechtsfolge festlegt, verweist ausdrücklich auf § 25 Abs. 3 BPolG, in dem geregelt ist, dass eine Vorladung  zwangsweise durchgesetzt werden kann, wenn der Betroffene ihr ohne hinreichenden Grund nicht Folge leistet. (Eine inhaltlich gleichlautende Regelung enthält § 10 Abs. 2 PolG NRW.) Es handelt sich hierbei um eine ausdrückliche gesetzliche Regelung in Bezug auf die Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Verfügungen gemäß § 82 Abs. 4 S. 1 AufenthG. Im Übrigen sei auf die im „Handbuch des Polizeirechts“, hrsgeg. von Lisken und Denninger, 3. Aufl. 2001, F Rn. 487 angegebenen Abgrenzungsmerkmale zwischen einer Freiheitsbeschränkung und einer Freiheitsentziehung hingewiesen. Angesichts der voraussichtlichen Dauer der im vorliegenden Fall geplanten Maßnahme dürfte auch danach von einer Freiheitsentziehung und somit vom Erfordernis einer Entscheidung des zuständigen Amtsgerichts auszugehen sein.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über den Streitwert ergibt sich aus §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 3 GKG.

Rechtsmittelbelehrung

...................................

Diesseits in das Internet eingestellt im Dezember 2006.
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